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Samariterverband beider Appenzell





	Muster- Spesen - Reglement



1. Allgemeines

1.1 Wo nichts Besonderes aufgeführt ist, sind allfällige Verpflegungskosten in den Taggeldentschädigungen inbegriffen.

1.2 Die Jahrespauschalen beinhalten die Spesen für Sitzungen und Besprechungen, alle Telefonkosten und sonstigen Aufwendungen.

1.3 Für Fahrten ausserhalb des Vereinsgebietes werden die Autospesen mit einer Kilometerentschädigung erstattet.

1.4 Zur Förderung des Teamgedankens sollte das Vereinskader (Vorstandsmitglieder, technischer Ausschuss) einmal im Jahr die Möglichkeit erhalten gemeinsam auf Vereinskosten essen zu gehen.

2 Spesenansätze

	2.1
	Jahrespauschalen
	
	

	
	Präsident
Jahrespauschale
	CHF
	300.00

	
	Alle weiteren Vorstandsmitglieder
Jahrespauschale
	CHF
	200.00

	
	
	
	

	2.2
	Entschädigungen
	
	

	
	Mitglieder in Arbeitsgruppen und technischem Ausschuss, Spezialfunktionen
	
	

	
	
pro Sitzung
	CHF
	25.00

	
	
	
	

	2.3
	Spezialanlässe
	
	

	
	Präsidentenkonferenz, Delegiertenversammlung, ERFA, usw.
	
	

	
	
Verpflegung und Kilometerentschädigung
gemäss Beleg
	
	

	
	
	
	

	2.4
	Aus- und Weiterbildung, weitere Vereinstätigkeit
	
	

	2.4.1
	Monatsübungen
	
	

	
	Samariterlehrer
pauschal pro Übung
	CHF
	60.00

	
	
Bei mehreren SL kann dieser Betrag aufgeteilt werden
	
	

	
	
	
	

	2.4.2
	Kursleitung
	
	

	
	Kursleiter (inkl Vor- & Nachbearbeitung)
pro Stunde
	CHF
	30.00

	
	Kurshelfer                                                                                           pro Stunde
	CHF
	10.00

	
	
	
	

	2.4.3
	Ausleihung KL/SL von anderen Vereinen (Entschädigung für Verein)
	
	

	
	Bevölkerungskurse                                                                             pro Stunde
	CHF
	5.00

	
	Firmenkurse                                                                                        pro Stunde
	CHF
	10.00

	
	
	
	

	2.4.4
	Ausbildungen
	
	

	
	Ausbildung zum KL/SL
pro Tag
	CHF
	150.00

	
	
	
	

	
	
	
	

	2.4.5
	Weiterbildungen
	
	

	
	Weiterbildungen der Vereinskader
pro Halbtag
	CHF
	25.00

	
	
	
	

	2.4.6
	Samaritereinsätze
	
	

	
	Sanitätsdienst, Blutspenden, usw.
 Tag (08:00 – 20:00) pro Stunde
	CHF
	7.50

	
	
Nacht (20:00-08:00) pro Stunde
	CHF
	10.00

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	2.4.7
	Figuranten
	
	

	
	Helfer, Figuranten, Moulageur
pro Einsatz
	CHF
	10.00

	
	Figuranten Kinder
pro Einsatz
	CHF
	5.00

	
	
	
	

	2.5
	Ehrungen, Rücktritte
	
	

	
	Ehrung für 10 Jahre Mitgliedschaft
Geschenk
	CHF
	30.00

	
	Ehrung für 15 Jahre Mitgliedschaft
Geschenk
	CHF
	50.00

	
	Ehrung für 20 und alle weiteren 5 Jahre Mitgliedschaft
Geschenk
	CHF
	80.00

	
	Ehrenmitgliedschaft
Geschenk
	CHF
	100.00

	
	Rücktritt eines Vorstandsmitgliedes
Geschenk, pro Vorstandsjahr
	CHF
	20.00

	
	Empfänger der Henry Dunant Medaille
Blumenstrauss
	CHF
	40.00


3 Autoentschädigung / Kopien

	
	Kilometerentschädigung
	CHF
	0.60



Eine Änderung ist dem Vorstand des Samaritervereines jederzeit vorbehalten.

	
	Kopien/Ausdrucke
	
	

	
	In der Regel werden für Fotokopien/Ausdrucke die effektiven Kosten erstattet, pro Seite jedoch maximal
	
CHF
	
0.20


4 Inkraftsetzung


Das Spesenregulativ tritt per TT.MM.JJJJ in Kraft und ersetzt das Reglement vom TT.MM.JJJJ.

Ort, Datum

Für den Vorstand des Samaritervereins:
Präsident:
Kassier:

x
x

Verteiler: Mitglieder Samariterverein
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